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Norm

ABGB §1156;

AlVG 1977 §10 Abs1 Z1;

AlVG 1977 §9 Abs2;

AngG §19 Abs1;

1. ABGB § 1156 heute

2. ABGB § 1156 gültig ab 01.01.2001 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 44/2000

3. ABGB § 1156 gültig von 01.01.1917 bis 31.12.2000 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 69/1916

1. AngG Art. 1 § 19 heute

2. AngG Art. 1 § 19 gültig ab 01.07.1921

Rechtssatz

Selbst eine Branchenunüblichkeit einer Befristung würde nichts daran ändern, dass auch eine Befristung, welche nicht

gesetzwidrig ist (vgl. nur § 19 Abs. 1 AngG; § 1156 ABGB), - jedenfalls ohne Hinzutreten weiterer Umstände - keine

Unzumutbarkeit der Beschäftigung iSd § 9 AlVG bewirkt.Selbst eine Branchenunüblichkeit einer Befristung würde

nichts daran ändern, dass auch eine Befristung, welche nicht gesetzwidrig ist vergleiche nur Paragraph 19, Absatz eins,

AngG; Paragraph 1156, ABGB), - jedenfalls ohne Hinzutreten weiterer Umstände - keine Unzumutbarkeit der

Beschäftigung iSd Paragraph 9, AlVG bewirkt.
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